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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht Düsseldorf

Beschluss vom 24. Oktober 2006

- I-3 Wx 182/06 -

Zur kleinen Sicherungshaft

(Folgeentscheidung zu OLG Düsseldorf v. 14.06.2006)

Zitierweise: OLG Düsseldorf v. 24.10.2006 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Zum Verfahrensablauf

Das Verfahren betrifft eine von dem Amtsgericht angeordnete kleine Sicherungshaft. Nach Abschiebung hatte der Betroffene gegenüber dem LG beantragt, die Rechtswidrigkeit der Haftanordnung festzustellen. Das LG hatte die Beschwerde zurückgewiesen. 

Auf die weitere Beschwerde des Betroffenen hatte das OLG mit Beschluss vom 14.06.2006 (siehe Anhang zum Kommentar) die Sache an das Landgericht zurückverweisen, weil weder Amtsgericht noch Landgericht die im Rahmen des     § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG unerlässliche Ermessensausübung vorgenommen haben. Außerdem geht das OLG in Übereinstimmung mit dem OLG Oldenburg (vgl. hierzu Rundbrief 10/2006) davon aus, dass auch die Haft nach § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG voraussetzt, dass eine  gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass ohne eine Inhaftierung die Abschiebung wesentlich erschwert oder vereitelt werden würde.

Das Landgericht hat nach Zurückverweisung und erneuter Prüfung die Rechtmäßigkeit der Haft erneut bejaht. Der Betroffene hat erneut weitere Beschwerde eingelegt. Diese hat durch den vorliegenden Beschluss des OLG zur Feststellung der Rechtswidrigkeit der angeordneten Haft geführt. Außerdem wurden der antragstellenden Behörde die Auslagen des Betroffenen auferlegt. 

Wortlaut der Entscheidung

I-3 Wx 182/06 

18 T 8/06 LG Düsseldorf 

154 XIV 51/06 AG Düsseldorf 
 



OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

In dem Freiheitsentziehungsverfahren

(hier: Abschiebungshaft)

betreffend die Haft zur Sicherung der Abschiebung 

des ..................

hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter Mitwirkung ................

am 24. Oktober 2006 

b e s c h l o s s e n :
Auf die weitere sofortige Beschwerde des Betroffenen vom 15. Aug. 2006 wird der Beschluss der 18. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 26. Juli 2006 teilweise geändert.

Es wird festgestellt, dass die mit Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 13. Febr. 2006 angeordnete Sicherungshaft rechtswidrig war.

Der Antragsteller hat dem Betroffenen die im Verfahren entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten.

G r ü n d e :

I.

Das Amtsgericht hatte gegen den Betroffenen – unter wörtlicher         Übernahme der Begründung aus dem Antrag des Antragstellers – mit Beschluss vom 13. Febr. 2006 Sicherungshaft gem. § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG angeordnet.

Die dagegen eingelegte sofortige Beschwerde, deren Antrag der Betroffene nach der für den 21. Febr. geplanten und durchgeführten Abschiebung auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Haftanordnung geändert hatte, hatte das Landgericht mit Beschluss vom 20. April 2006 zurückgewiesen. 

Auf die weitere sofortige Beschwerde des Betroffenen hatte der Senat den landgerichtlichen Beschluss aufgehoben und die Sache zur erneuten Behandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen, weil das Landgericht die Haftanordnung des Amtsgerichts bestätigt habe, ohne dass eine Ermessensausübung stattgefunden habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Senatsbeschluss vom 14. Juni 2006 verwiesen.

Das Landgericht hat mit dem jetzt angefochtenen Beschluss die Haftanordnung für rechtmäßig erachtet, weil der Haftgrund des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AufenthG vorgelegen habe. Ohne den Erlass des Abschiebehaftbefehls wäre die Abschiebung mit großer Wahrscheinlichkeit vereitelt worden. Die Anordnung der Abschiebehaft sei daher auch unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erforderlich und rechtmäßig gewesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich erneut die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen. Er macht geltend, das Landgericht habe das ihm obliegende Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt. Weder sei der entscheidungserhebliche Sachverhalt mit der gebotenen Sorgfalt festgestellt worden, noch habe es die vom Betroffenen vorgebrachten und zu seinen Gunsten sprechenden Umstände in seine Erwägungen einbezogen.

II.

Die sofortige weitere Beschwerde ist zulässig; sie hat auch in der Sache Erfolg. Die Sicherungshaft war rechtswidrig.

Dabei kann dahin stehen, ob die wegen unterbliebener Ermessensausübung rechtswidrige Haftanordnung des Amtsgerichtes        überhaupt nachträglich dadurch geheilt werden konnte, dass das Landgericht nach Erledigung der Hauptsache im Rahmen des Feststellungsverfahrens eine – fehlerfreie – Ermessensentscheidung nachholt.

Hierzu vertritt das Oberlandesgericht Köln in einer inzwischen ergangenen Entscheidung (Beschluss vom 26. Juli 2006 – 16 Wx 151/006, InfAuslR 2006, 414) die Auffassung, für eine (nachträgliche) Ermessensausübung dahingehend, ob der Betroffene in Haft genommen werden ‚kann', sei dann kein Raum mehr, wenn er sich nicht mehr in Haft befindet; im Falle einer Erledigung der Hauptsache vor der gerichtlichen Entscheidung komme es für die Rechtmäßigkeit der Haft alleine darauf an, ob der Haftrichter in der Vorinstanz das Ermessen sachgerecht ausgeübt habe.

Zur Frage der nachträglichen Heilung einer wegen unterlassener Anhörung rechtswidrigen Haftanordnung hat das Bundesverfassungsgerichtes soeben (Beschluss vom 07. Sept. 2006 – 2 BvR 129/04, zitiert nach Melchior, Abschiebungshaft, Anhang) entschieden, das Unterlassen der mündlichen Anhörung drücke wegen deren grundlegender Bedeutung als mit grundrechtlichem Schutz versehener Verfahrensgarantie im Sinne von Art. 104 Abs. 1 GG der gleichwohl angeordneten Haft, und zwar auch einer Haft zur Sicherung der Abschiebung, den Makel einer rechtswidrigen Freiheitsentziehung auf, der durch Nachholung der Maßnahme rückwirkend nicht mehr zu tilgen sei (unter Hinweis auf BVerfG, InfAuslR 1996, 198, Beschluss vom 11. März 1996 – 2 BvR 927/95).

Jedenfalls sind die vom Landgericht in dem nun angefochtenen Beschluss angestellten Ermessenserwägungen nicht ausreichend. Die festgestellten und zu berücksichtigenden Umstände rechtfertigen nicht die Annahme einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür, dass ohne eine Inhaftierung die Abschiebung des Betroffenen wesentlich erschwert oder vereitelt worden wäre. 

Das Landgericht hat maßgeblich darauf abgestellt, der Antragssteller habe nachvollziehbar dargelegt, dass sich die Situation in der Wohnung des Betroffenen gegenüber einer früheren Besichtigung entscheidend verändert habe. Dies beanstandet der Betroffene zu Recht.

Für die Darstellung des Antragstellers, entgegen einer früheren Feststellung bei einer angeblichen einvernehmlichen Nachschau mit dem Betroffenen am 24. Mai 2005 sei ein Großteil der vorher vorhandenen Kleidungsstücke am 13. Februar 2006 nicht mehr vorhanden und eine Tasche gepackt gewesen, findet sich weder in dessen Akten ein Beleg, noch sind sonstige Anhaltspunkte für die Richtigkeit dieser vom Betroffenen in Frage gestellten Behauptung erkennbar. Die angeblich bei der früheren Nachschau getroffenen Feststellungen des Antragstellers sind nicht dokumentiert. Es ist auch nicht bekannt, ob der Antragsteller die Wohnung eines Freundes, für die der Betroffenen einen Schlüssel bei sich geführt haben soll, aufgesucht hat und welche Feststellungen dort getroffen worden sind.

Weitere für die Ermessensausübung wesentliche Umstände (vgl. den früheren Senatsbeschluss und die Stellungnahmen des Betroffenen: es sei unzutreffend, dass Kleidungsstücke in der Wohnung gefehlt hätten, der Antragsgegner habe immerhin selbst noch zwei Taschen und einen Umzugskarton voll mit persönlichen Gegen-ständen zusammengepackt, u.a. seien fünf Hosen dabei gewesen) sind nicht berücksichtigt worden.

Die (bloße) Weigerung des Betroffenen, Deutschland zu verlassen, ist deshalb nicht ausschlaggebend, weil die Verweigerung der freiwilligen Ausreise für sich alleine nicht genügt, eine wesentliche Erschwerung oder Vereitelung der Abschiebung anzunehmen (vgl. OLG Oldenburg, Beschluss vom 10 April 2006 – 13 W 63 + 82/06 – Melchior, Abschiebungshaft, Anhang).

Die festgestellten Umstände tragen mithin nicht die Annahme, der Betroffene werde mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Abschiebung vereiteln oder wesentlich erschweren.

Gerichtskosten können weder der Verwaltungsbehörde, § 15 Abs. 2 FEVG, und wegen der Rechtswidrigkeit der Haftanordnung auch dem Betroffenen nicht auferlegt werden. 

Die außergerichtlichen Kosten des Betroffenen hat der Antragsteller zu tragen, was entweder aus entsprechender Anwendung von § 16 FEVG oder aus § 13 a Abs. 1 Satz 1 FGG folgt (vgl. OLG Köln, a.a.O.).

Diesseits in das Internet eingestellt im Dezember 2006.
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